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Anmerkung: Vgl. §§ 43. 44 der 1. DB zum 
StVG (Reg.-Nr. 3.1.).

§36
Pflichten der Strafgefangenen
Strafgefangene haben die in diesem Gesetz 
und der Hausordnung festgelegten Pflich
ten und Verhaltensregeln einzuhalten. Sie 
haben den Anforderungen der Strafvoll
zugsangehörigen und anderen an der Er
ziehung und Beaufsichtigung der Strafge
fangenen mitwirkenden Personen nachzu
kommen sowie die in den Strafvollzugsein
richtungen und Jugendhäusern festgelegte 
Ordnung zu befolgen und durch vorbild
liches Verhalten dazu beizutragen, daß sie 
die ihnen zustehenden Rechte voll wahr
nehmen können. Sie haben insbesondere 
die Pflicht:
1. die ihnen zugewiesene Arbeit ordnungs

gemäß durchzuführen, sich gegenseitig 
zu unterstützen und die Arbeitszeit voll 
zu nutzen,

2. sich die für ihren Arbeitseinsatz erfor
derlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten anzueignen,

3. Arbeiten zur Erhaltung der Sauberkeit 
und Ordnung der Strafvollzugseinrich
tung oder des Jugendhauses und zur 
unmittelbaren Versorgung der Strafge
fangenen durchzuführen,

4. das Volkseigentum zu pflegen, zu scho
nen und vor Verlust und Beschädigung 
zu schützen,

5. an den Maßnahmen der staatsbürger
lichen Erziehung, der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und der Ausgestal
tung arbeitsfreier Zeit teilzunehmen und 
aktiv mitzuarbeiten,

6. die Bestimmungen über den Gesund- 
heits-, Arbeits- und Brandschutz gewis
senhaft einzuhalten und festgelegte 
ärztliche Maßnahmen zur Förderung, 
Erhaltung und Wiederherstellung der 
Gesundheit zu befolgen,

7. Gefahren für Personen und Sachen un

verzüglich zu melden und soweit wie 
möglich abzuwenden.

§37
Schadenersatz
(1) Ein Strafgefangener, der unter Verlet
zung ihm obliegender Pflichten rechtswid
rig einen Schaden verursacht, ist nach den 
Bestimmungen des Zivilgesetzbuches der 
Deutschen Demokratischen Republik zum 
Ersatz dieses Schadens verpflichtet. Erkennt 
er den verursachten Schaden freiwillig an 
und erklärt er sich zum Ersatz bereit, kann 
die Art und Weise der Wiedergutmachung 
schriftlich vereinbart werden.
(2) Der Umfang der Schadenersatzpflicht 
für fahrlässig verursachte Schäden durch 
Verletzung der Arbeitspflichten beim Ein
satz zu gesellschaftlich nützlicher Arbeit er
streckt sich bis zur Höhe einer Monatsver
gütung für Arbeitsleistungen, die dem 
Strafgefangenen gewährt wird.
(3) Bei schuldhafter Schadensverursachung, 
die die Schadenshöhe von 50 M nicht über
steigt, ist der Leiter der Strafvollzugsein
richtung oder des Jugendhauses berechtigt, 
die Ersatzleistung ohne Inanspruchnahme 
des Gerichtsweges durch Verfügung durch
zusetzen.

Anmerkung: Vgl. §§45, 46 der i. DB zum 
StVG (Reg.-Nr. З.1.).

§38
Ansprüche aus Unfällen 
und Berufskrankheiten
Bei Schäden aus im Strafvollzug erlittenen 
Unfällen oder Berufskrankheiten wird nach 
der Entlassung aus dem Strafvollzug nach 
den für die Behandlung von Schäden aus 
Unfällen oder Berufskrankheiten geltenden 
Rechtsvorschriften verfahren, sofern diese 
Schäden zum Zeitpunkt der Entlassung 
noch vorliegen oder danach als ursächliche 
Folge eines solchen Unfalles oder einer sol
chen Berufskrankheit auftreten.
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§39
(1) Der Vollzug der Freiheitsstrafe an Ju
gendlichen hat unter Berücksichtigung der 
entwicklungsbedingten Besonderheiten der 
Jugendlichen und ihres Bildungsniveaus zu

erfolgen. Die Jugendlichen sind umfassend 
in die Gestaltung des Bildungs- und Erzie
hungsprozesses einzubeziehen.
(2) Im Mittelpunkt des Vollzuges steht die 
als Einheit zu verwirklichende Erziehung
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